
     Anlage 1 
 
1. Schilder zum Sperren von Waldflächen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 
 
 

 

 

 
 
2. Verbotsschilder nach § 5 Abs. 2 
 a) Gesperrt für Pferde und Zugtiere (Reit- und Kut
 

 
 
 

b) Gesperrt für Radfahrer wie Schild Nr. 3 Buchst.
 
3. Schilder zur Entmischung des Erholungsverkehrs n

verboten ist 
 

 
 
b) Schilder für Wege, auf denen Reiten gestattet ist: 
 

                            
Größe: 250 mm breit X 180 mm hoch
Grund: weiß 
Schrift: schwarz 
Rand:  gelb 
schfahrverbot) 

 a

a

Größe: 250 mm breit X 180 mm hoch 
Grund: weiß 
Bild: schwarz 
Querbalken: gelb 
Rand:  gelb 
 

ch § 6 Abs. 1 a) Schilder für Wege, auf denen Radfahren 
Größe: 250 mm breit X 180 mm hoch 
Grund: weiß 
Bild: schwarz 
Querbalken: gelb 
Rand:  gelb 
 
Größe: 120 X 120 mm
Grund: weiß 
Bild: schwarz 



4. Kennzeichen für Reit- und Zugtiere nach § 8 Abs. 3 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 

Material:  biegsames Plastik, mit eingestanzten 
 30 mm langen und 5 mm breiten 
 Schlitzen für Backenstück oder Martingal 
Größe: 80 X 80 mm 
Grund: gelb 
Schrift: schwarz, 22 mm hoch  
 
Nummernfolge kreisweise unter Voranstellen der für die 
amtlichen Kennzeichen für Kraftfahrzeuge gültigen Buchstaben


